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Synopse zu § 6 ThürWTG: Beratung 

§ 6 ThürWTG: Beratung

Die zuständige Behörde informiert und berät im Rahmen dieses Gesetzes 

1. die Bewohner von stationären Einrichtungen und nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohnformen, den Bewohnerbeirat, den Bewohnerfürsprecher

sowie die Frauenbeauftragte über ihre Rechte und Pflichten, 

2. Angehörige, bürgerschaftlich Engagierte und andere Personen, die ein berechtigtes Interesse daran haben, über stationäre Einrichtungen und nicht

selbstorganisierte ambulant betreute Wohnformen sowie über die Rechte und Pflichten der Träger und der Bewohner, 

3. Personen und Träger, die eine stationäre Einrichtung oder nicht selbstorganisierte ambulant betreute Wohnform nach diesem Gesetz betreiben, bauen oder

betreiben wollen, bei Planung oder Betrieb. 

§ 9 BerlWTG: Allgemeine Information und Beratung durch die Aufsichtsbehörde

(1) Die Aufsichtsbehörde informiert und berät Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, im Einzelfall zu diesem Gesetz und den Rechtsverordnungen nach

§ 36. Sie kann auf geeignete Informations- und Beratungsangebote Dritter verweisen. Sie hat einen barrierefreien Zugang zum Informations- und

Beratungsangebot nach Satz 1 zu gewährleisten. Soweit die Aufsichtsbehörde Informationen auf ihrer Internetseite veröffentlicht, gelten die Anforderungen des 

Barrierefreie-IKT-Gesetzes Berlin vom 4. März 2019 (GVBl. S. 210). 

(2) Die Information und Beratung nach Absatz 1 zu Pflege-Wohngemeinschaften im Sinne von §§ 5 und 6 verfolgt insbesondere das Ziel, den Beteiligten die

Voraussetzungen für diese Wohngemeinschaften, die grundsätzlichen Unterschiede zu anderen gemeinschaftlich betreuten Wohnformen und die Rechtsfolgen 

nach diesem Gesetz zu verdeutlichen. 

(3) Bewohnerinnen und Bewohner, Nutzerinnen und Nutzer, Bewohnervertretung, Wohngemeinschaftsvertretung, Angehörige, Betreuerinnen und Betreuer im

Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches, sonstige Vertrauenspersonen sowie Personen, Behörden oder Institutionen, die ein berechtigtes Anliegen haben, können 

sich mit Beschwerden an die Aufsichtsbehörde wenden. 
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§ 14 LWTG: Beratung (Rheinland-Pfalz)

(1) Die zuständige Behörde berät ältere Menschen, volljährige Menschen mit Behinderung und pflegebedürftige volljährige Menschen sowie deren Angehörige

und Betreuerinnen und Betreuer über ihre Rechte und Pflichten nach diesem Gesetz und den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen. Sie 

informiert über die für die Einrichtungen im Sinne der §§ 4 und 5 geltenden Anforderungen, über das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz und über bestehende 

ortsnahe Beratungs- und Unterstützungsangebote. 

(2) Darüber hinaus berät die zuständige Behörde

1. Vertretungen der Bewohnerinnen und Bewohner, Beiräte der Angehörigen und Betreuerinnen und Betreuer, Bewohnerfürsprecherinnen und

Bewohnerfürsprecher sowie bürgerschaftlich Engagierte, die in den Einrichtungen tätig sind, 

2. Träger und Personen, die eine Einrichtung im Sinne des § 4 oder des § 5 planen oder betreiben, sofern diese ein berechtigtes Interesse an einer Beratung haben

und 

3. in grundsätzlichen Fragen zum Geltungsbereich dieses Gesetzes auch Initiatorinnen und Initiatoren und Bewohnerinnen und Bewohner von selbstbestimmten

Wohngemeinschaften im Sinne des § 6. 

(3) Die zuständige Behörde arbeitet im Rahmen ihrer Beratungstätigkeit besonders mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e. V., den Pflegestützpunkten,

den Sozialpsychiatrischen Diensten, den gemeinsamen Servicestellen und anderen örtlichen Beratungsstellen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderung 

und pflegebedürftige Menschen zusammen. Sie nimmt Beschwerden sowie Fragen zu Rechten und Pflichten nach diesem Gesetz, den aufgrund dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen und sonstigen in diesem Zusammenhang relevanten Rechtsvorschriften entgegen, überprüft diese und wirkt im Rahmen der 

Beratung auf sachgerechte Lösungen hin. Sie nimmt auf Anfrage an einer Regionalen Pflegekonferenz nach § 4 LPflegeASG oder an einer Teilhabekonferenz im 

Rahmen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung teil. Die gesetzlich geregelten Beratungspflichten der Pflegestützpunkte, Sozialpsychiatrischen 

Dienste, gemeinsamen Servicestellen und sonstiger Stellen bleiben unberührt. 

(4) Das Land fördert im Rahmen verfügbarer Haushaltsmittel ab dem Jahr 2010 eine landesweite Informations- und Beschwerde-Hotline, die in Krisensituationen

und in sonstigen Fällen mit akutem Beratungsbedarf informiert und berät sowie Beschwerden entgegennimmt und diese an die zuständigen Stellen weiterleitet. 
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§ 11 NRW-WTG: Anspruch auf Information und Beratung

(1) Die zuständigen Behörden informieren und beraten Personen, die ein berechtigtes Interesse haben, über die Rechte und Pflichten der Leistungsanbieterinnen

und Leistungsanbieter und der Nutzerinnen und Nutzer solcher Wohn- und Betreuungsangebote. Ein berechtigtes Interesse haben insbesondere Nutzerinnen 

und Nutzer, deren Vertreterinnen und Vertreter, Nutzerinnen- und Nutzerbeiräte, Beschäftigte und ihre Vertretungen, Mitglieder von Vertretungsgremien, 

Vertrauenspersonen und diejenigen, die Leistungen nach diesem Gesetz erbringen oder erbringen wollen. Die Behörde kann auf geeignete Informations- und 

Beratungsangebote Dritter verweisen. 

(2) Einem Antrag nach dem Informationsfreiheitsgesetz Nordrhein-Westfalen steht der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen regelmäßig nicht

entgegen, soweit sich die Informationen auf die Mitteilung von festgestellten Rechtsverstößen, die zu einer Gefährdung von Leben, Gesundheit oder Freiheit 

geführt haben, und die zu deren Beseitigung ergangenen Anordnungen beschränken. 

§ 17 BbgPBWoG Beratung und Verbraucherschutz

Die zuständige Behörde berät und informiert 

1. die Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen nach § 4 sowie die Bewohnerschaftsräte und Ombudspersonen über ihre Rechte und Pflichten,

2. die Nutzerinnen und Nutzer von Wohnformen nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 und nach § 5 über Möglichkeiten der Ausübung der gemeinschaftlichen

Selbstverantwortung, 

3. auf Antrag Personen und Leistungsanbieter, die die Schaffung von unterstützenden Wohnformen im Sinne der §§ 4 und 5 anstreben oder betreiben, bei der

Planung und dem Betrieb sowie 

4. den Leistungsanbieter über die Entwicklung zu einer selbstverantwortlich geführten Wohnform im Sinne von § 2 Absatz 1 Nummer 1, wenn ein Konzept zur

Herstellung der Selbstverantwortung verfolgt wird. 

§ 7 WTPG (Baden-Württemberg): Beratung

(1) Die zuständige Behörde informiert und berät
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1. die Bewohner von stationären Einrichtungen und ambulant betreuten Wohngemeinschaften, deren Betreuer, Angehörige, Beiräte, die Ersatzgremien sowie die

Bewohnerfürsprecher über ihre Rechte und Pflichten, 

2. volljährige Menschen mit Pflege- und Unterstützungsbedarf, volljährige Menschen mit Behinderungen, deren Betreuer, Angehörige und andere Personen, die

ein berechtigtes Interesse an einer Beratung über stationäre Einrichtungen, ambulant betreute Wohngemeinschaften und die Rechte und Pflichten der Träger 

sowie der Anbieter und Bewohner haben sowie 

3. auf Antrag Personen, Träger und Anbieter, die die Schaffung von stationären Einrichtungen und ambulant betreuten Wohngemeinschaften nach diesem Gesetz

anstreben oder solche betreiben, bei der Planung oder dem Betrieb derselben. 

(2) Die zuständige Behörde nimmt die Beschwerden sowie Fragen zu Rechten und Pflichten nach diesem Gesetz, den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen oder

im Geltungsbereich dieses Gesetzes fortgeltenden Rechtsverordnungen und sonstigen in diesem Zusammenhang relevanten Rechtsvorschriften entgegen, 

überprüft diese und wirkt im Rahmen der Beratung auf eine sachgerechte Lösung hin. Die ordnungsrechtlichen Maßnahmen nach den §§ 21 bis 24 bleiben davon 

unberührt. 
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Synopse zu § 11 ThürWTG: § 11 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten 

§ 11 ThürWTG: § 11 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Der Träger hat zum Nachweis der Erfüllung der Qualitätsanforderungen an den Betrieb der stationären Einrichtung nach den Grundsätzen einer

ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung Aufzeichnungen über den Betrieb zu machen und die Qualitätssicherungsmaßnahmen und deren Ergebnisse zu 

dokumentieren. Insbesondere muss ersichtlich werden: 

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der stationären Einrichtung,

2. die Nutzungsart der Einrichtung und der Räume sowie deren Lage, Zahl und Größe sowie die Belegung der Wohnräume,

3. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, die Anschrift und die Ausbildung der im Bereich der Pflege und Betreuung der Bewohner eingesetzten Mitarbeiter,

deren regelmäßige Arbeitszeit, die von ihnen in der Einrichtung ausgeübte Tätigkeit und die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses sowie die Dienstpläne, 

4. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, das Geschlecht, der Betreuungsbedarf der Bewohner sowie bei pflegebedürftigen Bewohnern die Pflegestufe,

5. der Erhalt, die Aufbewahrung und die Verabreichung von Arzneimitteln einschließlich der pharmazeutischen Überprüfung der Arzneimittelvorräte und der

Unterweisung der Mitarbeiter über den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln und Medizinprodukten, 

6. die Pflegeplanungen und die Pflegeverläufe für pflegebedürftige Bewohner,

7. für Bewohner von Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen Förder- und Hilfepläne einschließlich deren Umsetzung,

8. die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung sowie zur Qualitätssicherung,

9. die freiheitsbeschränkenden und die freiheitsentziehenden Maßnahmen bei Bewohnern sowie der Angabe des für die Anordnung der Maßnahme

Verantwortlichen, 

10. die für die Bewohner verwalteten Gelder oder Wertsachen,

11. die innerbetrieblichen Verfahrensweisen zur Sicherstellung der erforderlichen Infektionshygiene.
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Die Aufzeichnungen können auch auf Datenträgern vorgehalten werden. Betreibt der Träger mehr als eine stationäre Einrichtung, sind für jede stationäre Einrichtung 

gesondert Aufzeichnungen zu machen. Aufzeichnungen, die für andere Stellen als die zuständige Behörde angelegt worden sind, können zur Erfüllung der 

Anforderungen des Satzes 1 verwendet werden. 

(2) Der Träger hat die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sowie die sonstigen Unterlagen und Belege über den Betrieb der stationären Einrichtung bis zum Ablauf von

fünf Jahren nach Abschluss des Geschäftsjahres aufzubewahren, soweit nicht längere Aufbewahrungsfristen bestehen. 

§ 17 HmbWBG (Hamburg): Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Der Betreiber hat nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung Aufzeichnungen über den Betrieb der Wohneinrichtung zu machen.

Insbesondere sind aufzuzeichnen: 

1. die Nutzungsart, die Lage, die Zahl und die Größe der Räume sowie die Belegung der Wohnräume,

2. der Name, das Geburtsdatum, das Geschlecht und der individuelle Betreuungsbedarf der Nutzerinnen und Nutzer,

3. der Name, das Geburtsdatum und die Ausbildung der Beschäftigten, ihre regelmäßige Arbeitszeit, Einsatzorte und Tätigkeiten, die Dauer der

Beschäftigungsverhältnisse sowie die Dienstpläne, 

4. die Maßnahmen des Personal- und Qualitätsmanagements, die Ergebnisse der Wirksamkeitsüberprüfung und Verbesserung,

5. die Planung, der Verlauf und die Auswertung individueller Betreuungsprozesse einschließlich der Maßnahmen zur Teilhabe nach § 12,

6. die Verabreichung von Arzneimitteln einschließlich der pharmazeutischen Überprüfung der Arzneimittelvorräte und der Unterweisung der Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter über den sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln, 

7. die Art, der Zeitpunkt, die Dauer und der Grund freiheitsbeschränkender oder freiheitsentziehender Maßnahmen bei Nutzerinnen und Nutzern unter Angabe

der für die Veranlassung der Maßnahme verantwortlichen Person und der betreuungsgerichtlichen Genehmigung sowie 

8. die für Nutzerinnen und Nutzer verwalteten Gelder oder Wertsachen.



Anlage: Synopse Wohn- und Teilhabegesetz 

Evaluation des Thüringer Wohn- und Teilhabegesetzes 7 

AGP Sozialforschung 

(2) Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind für jede Wohneinrichtung gesondert zu führen und vor Ort vorzuhalten. Die Aufzeichnungen sind nebst Belegen

mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Soweit die Aufzeichnungen personenbezogene Daten von Nutzerinnen und Nutzern enthalten, unterbleibt deren 

Löschung, soweit Grund zu der Annahme besteht, dass dadurch ihre berechtigten Interessen beeinträchtigt würden, insbesondere ihre biografischen Daten 

verloren zu gehen drohen. Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 müssen nicht aufbewahrt werden, wenn sie den Betroffenen oder deren Vertreterinnen 

oder Vertretern ausgehändigt wurden. Personenbezogene Daten dürfen nur Berechtigten zugänglich sein. 

§ 13 HGBP (Hessen): Dokumentation

Die Betreiberin oder der Betreiber soll nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung Aufzeichnungen über den Betrieb fertigen und 

die Qualitätssicherungsmaßnahmen und deren Ergebnisse dokumentieren, sodass Feststellungen zum ordnungsgemäßen Betrieb getroffen werden können. 

§ 10 NRW-WTG: Dokumentationspflichten

(1) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben zu dokumentieren, dass und wie sie die Anforderungen nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses

Gesetzes erfüllen. Aufzeichnungen, die für andere Stellen als die zuständige Behörde angelegt worden sind, können seitens der Leistungsanbieterinnen und 

Leistungsanbieter zum Nachweis der Erfüllung der Anforderungen des Satzes 1 verwendet werden, wenn sie nicht älter als ein Jahr sind. Die Dokumentation muss 

sich je nach Angebotstyp und Leistungsumfang erstrecken auf die tatsächliche Art der Nutzung, die Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer einschließlich deren 

Versorgung mit Arzneimitteln und der Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Ärzten, die Umsetzung von Konzepten, insbesondere zur Teilhabeförderung und 

Gewaltprävention, und die Verwaltung von Geldern. Aus der Dokumentation müssen auch Angaben über die Beschäftigten und ihre Aufgaben ersichtlich sein. 

(2) Leistungsanbieterinnen und Leistungsanbieter haben die aktuellen und für die Leistungserbringung erforderlichen nutzerinnen- und nutzerbezogenen Teile

der Dokumentation am Ort der Leistungserbringung zur Prüfung vorzuhalten. Die anderen Teile der Dokumentation können auch am Ort der Verwaltung der 

Leistungsanbieterin oder des Leistungsanbieters vorgehalten werden. 

§ 7 SL-WBP: Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten

(1) Der Träger einer Einrichtung nach § 1a hat zum Nachweis der Erfüllung der Qualitätsanforderungen an den Betrieb der Einrichtung gemäß § 5 Absatz 1 und 2

nach den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Buch- und Aktenführung Aufzeichnungen über den Betrieb, die Qualitätsmaßnahmen und deren Ergebnisse zu 

machen. Aus den Aufzeichnungen muss ersichtlich werden: 

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Einrichtung,
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2. die Nutzungsart, die Lage, die Zahl und die Größe der Räume sowie die aktuelle Belegung der Wohnräume,

3. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, die Anschrift und die Ausbildung der Beschäftigten, deren Einsatzort und regelmäßige Arbeitszeit, die von

ihnen in der Einrichtung ausgeübte Tätigkeit und die Dauer des Beschäftigungsverhältnisses sowie die Dienstpläne,

4. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, das Geschlecht und der Betreuungsbedarf der Bewohnerinnen und Bewohner sowie bei pflegebedürftigen

Bewohnerinnen und Bewohnern die Pflegestufe,

5. der Erhalt, die Aufbewahrung, die Verabreichung von Arzneimitteln, die außer bei Einrichtungen nach § 1a Absatz 3 nach ärztlicher Anordnung erfolgt,

einschließlich der pharmazeutischen Überprüfung der Arzneimittelvorräte und der Unterweisung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über den

sachgerechten Umgang mit Arzneimitteln,

6. die Pflegeplanungen und die Pflegeverläufe für pflegebedürftige Bewohnerinnen und Bewohner,

7. die für Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen für volljährige Menschen mit Behinderung erstellten Förder- und Hilfepläne und die Umsetzung

der danach erforderlichen Maßnahmen,

8. die Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung sowie zur Qualitätssicherung,

9. die freiheitsbeschränkenden und die freiheitsentziehenden Maßnahmen bei Bewohnerinnen und Bewohnern sowie die Angabe des für die Anordnung

der Maßnahmen Verantwortlichen und

10. die für die Bewohnerinnen und Bewohner verwalteten Wertsachen.

Aufzeichnungen, die für andere Stellen als die zuständige Behörde angelegt worden sind, können zur Erfüllung der Aufzeichnungspflichten nach Satz 1 verwendet 

werden. 

(2) Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 hat der Träger getrennt für jede von ihm betriebene Einrichtung zu machen und fünf Jahre aufzubewahren. Danach sind

sie zu löschen. Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 sind, soweit sie personenbezogene Daten enthalten, so aufzubewahren, dass nur Berechtigte Zugang haben. 

Die Aufzeichnungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 bis 10 sind in der stationären Einrichtung vorzuhalten. 

(3) Für ambulante Pflegedienste nach § 1c gilt Absatz 1 Satz 1, Satz 2 Nummer 1, 3, 4 und 8, Satz 3 und Absatz 2 Satz 1 bis 3 entsprechend. Die Aufzeichnungen

sind beim ambulanten Pflegedienst vorzuhalten. 

(4) Weitergehende Pflichten des Trägers nach anderen gesetzlichen Vorschriften oder Vereinbarungen bleiben unberührt.
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Synopse zu § 27 ThürWTG: Rechtsverordnungen 

§ 27 ThürWTG: Rechtsverordnungen

Das für Altenwohnheime, Pflegeheime sowie Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung zur Durchführung dieses Gesetzes Regelungen zu erlassen 

1. für die Räume in einer stationären Einrichtung sowie einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für mehr als zwölf pflege- oder betreuungsbedürftige Personen,

insbesondere Wohn-, Aufenthalts-, Therapie- und Wirtschaftsräume sowie die Verkehrsflächen, sanitären Anlagen und technischen Einrichtungen, 

2. für die Eignung des Leiters einer stationären Einrichtung, des Pflegedienstleiters und die Beschäftigten in der stationären Einrichtung, die Fort- und Weiterbildung

dieser Beschäftigten sowie für den Anteil der Fachkräfte an den in der Pflege und Betreuung tätigen Beschäftigten, 

3. über die Mitwirkung der Bewohner in einer stationären Einrichtung, einer ambulant betreuten Wohngemeinschaft für mehr als zwölf pflege- oder

betreuungsbedürftige Personen sowie einer nicht selbstorganisierten ambulant betreuten Wohngemeinschaft für drei bis zwölf pflege- oder betreuungsbedürftige 

Personen, insbesondere über die Wahl des Bewohnerbeirates und die Bestellung des Bewohnerfürsprechers sowie über die Art, den Umfang und die Form ihrer 

Mitwirkung, und 

4. über die Aufgaben der Frauenbeauftragten in einer stationären Einrichtung, deren Wahl sowie die Art, den Umfang und die Form ihrer Tätigkeit.

Der zuständige Ausschuss des Thüringer Landtags wird über den Inhalt der Rechtsverordnung ins Benehmen gesetzt. 

§9 BbgPBWoG: Strukturanforderungen

[…] 

(3) Das für Soziales zuständige Mitglied der Landesregierung kann mit Zustimmung des für Finanzen zuständigen Mitglieds der Landesregierung durch

Rechtsverordnung Folgendes regeln: 

1. die besonderen Anforderungen an die Wohnqualität in Einrichtungen, insbesondere die Anforderungen an Wohn-, Aufenthalts-, Therapie- und

Wirtschaftsräume sowie die Verkehrsflächen, sanitären Anlagen und die technischen Einrichtungen, und 
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2. die dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen Erkenntnisse entsprechende Qualität der Personalausstattung sowie die fachlichen und persönlichen

Mindestanforderungen an die Eignung der Leitung und der Beschäftigten. 

§ 16 BbgPBWoG: Gemeinschaftliche Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner, Ombudspersonen

[…] 

(7) Das für Soziales zuständige Mitglied der Landesregierung kann im Einvernehmen mit dem für Inneres zuständigen Mitglied der Landesregierung durch

Rechtsverordnung die Wahl des Bewohnerschaftsrates und die Bestellung von Ombudspersonen sowie Art, Umfang und Form der gemeinschaftlichen Mitwirkung 

regeln. 

Art. 25 PleWoqG (Bayern): Rechtsverordnung 

(1) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zur Durchführung dieses Gesetzes Regelungen zu erlassen für

1. die Räume in stationären Einrichtungen, insbesondere die Wohn- und Aufenthaltsräume sowie Verkehrsflächen, sanitären Anlagen und die technischen

Einrichtungen in stationären Einrichtungen, 

2. für die Eignung der Leitung der stationären Einrichtung, der Pflegedienstleitung, der Fachkräfte, die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten sowie für den

Anteil der Fachkräfte an dem vorhandenen Personal, 

3. über die Wahl der Bewohnervertretung und die Bestellung des Bewohnerfürsprechers sowie über Art, Umfang und Form ihrer Mitwirkung sowie die Beteiligung

von Angehörigen, Betreuern und sonstigen Vertrauenspersonen der Bewohnerinnen und Bewohner, von der zuständigen Behörde vorgeschlagenen Personen 

sowie Mitgliedern der örtlichen Seniorenvertretungen und Mitgliedern von örtlichen Behindertenorganisationen bei der Vertretung der Bewohnerinnen und 

Bewohner, 

4. über die Aufbewahrungs- und Aufzeichnungspflichten der Träger, die Zusammenarbeit und die Bildung von Arbeitsgemeinschaften mit den für die Ausführung

nach diesem Gesetz zuständigen Behörden, Pflege- und Krankenkassen, deren Landesverbänden, dem Medizinischen Dienst der Krankenversicherung, dem 

zuständigen Träger der Sozialhilfe sowie zur näheren Bestimmung des Begriffs des sachverständigen Dritten im Sinn von Art. 11 Abs. 4 Satz 2 Nrn. 1 und 2 und 

Art. 17 Abs. 3, 
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5. um den Aufbau einer Dialog- und Beteiligungskultur unter Einbeziehung insbesondere der Betroffenen und von ehrenamtlich Tätigen zu unterstützen.

(2) Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, im Einvernehmen mit den Staatsministerien für Unterricht und Kultus, der Finanzen und für

Heimat sowie für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Weiterbildungen für Personen, die Leistungen in den Wohnformen des Art. 2 erbringen, zu regeln. 

Die Rechtsverordnung muss Bestimmungen enthalten über 

1. die staatliche Anerkennung von Weiterbildungsstätten sowie die Anerkennung abgeschlossener Weiterbildungen durch das Staatsministerium,

2. die Erlaubniserteilung zum Führen einer Weiterbildungsbezeichnung sowie die Ausstellung von Zeugnissen durch die staatlich anerkannte Weiterbildungsstätte,

3. die Voraussetzungen für die Zulassung zu Weiterbildungen sowie die Weiterbildungsbezeichnung,

4. Inhalt, Gliederung, Dauer und Ausgestaltung der Weiterbildungsmodule sowie Art und Umfang der theoretischen und berufspraktischen Anteile der

Weiterbildung, 

5. die Anrechnung von Unterbrechungen und Vorbildungszeiten,

6. das Prüfungsverfahren, Art, Zahl und Umfang der Prüfungsleistungen und ihre Bewertung,

7. Anforderungen an die Weiterbildungsstätte insbesondere hinsichtlich Zahl, Qualifikation der Lehrkräfte und der erforderlichen Räumlichkeiten sowie der

Organisation der Weiterbildungsstätte. 

(2a) Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Art und Weise der Veröffentlichung des Pflege-Prüfberichts und der Gegendarstellung, 

die Form sowie Inhalt und Umfang der in dem zu veröffentlichenden Bericht und der Nachprüfung zu treffenden Feststellungen näher zu bestimmen. 

Insbesondere können die Qualitätsindikatoren, die den Feststellungen der zuständigen Behörde zu der Qualitätsanforderung nach Art. 3 Abs. 2 Nr. 4 zugrunde 

liegen, sowie die Kriterien zur Bewohnerauswahl nach Art. 17a Abs. 3 Satz 1 näher bestimmt werden. Die Rechtsverordnung kann Bestimmungen über Inhalt und 

Umfang des Ergebnisprotokolls enthalten. 

(3) Zur Qualitätssicherung der Weiterbildung in der Altenpflege kann das Staatsministerium einen Fachbeirat einsetzen und eine Geschäftsordnung erlassen.
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(4) Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung hygienerechtliche Bestimmungen für Wohnformen des Art. 2 Abs. 1 zu schaffen, die einen

ausreichenden und dem Konzept der stationären Einrichtung angepassten Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner vor Infektionen sowie die Einhaltung der 

für ihren Aufgabenbereich einschlägigen Anforderungen der Hygiene durch die Beschäftigten gewährleisten. 

(5) Das Staatsministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für Modellvorhaben nach § 117 Abs. 2 SGB XI Abweichungen von Art. 11 und 17a zuzulassen.

§ 36 BerlWTG: Rechtsverordnungen

(1) Zur Durchführung dieses Gesetzes erlässt die für Pflegewesen zuständige Senatsverwaltung durch Rechtsverordnungen Regelungen über

1. die Gebäude, Außenanlagen und Ausstattungsgegenstände betreuter gemeinschaftlicher Wohnformen, insbesondere die Wohn- und Aufenthaltsräume,

die technischen und sanitären Anlagen, sowie über das Verfahren betreffend die Prüfung solcher Anforderungen, um eine angemessene Qualität des

Wohnens zu unterstützen,

2. Anforderungen an die vom Leistungsanbieter eingesetzten Personen, insbesondere über die ausreichende Zahl und die persönliche und fachliche Eignung

der Leitung und der zur Leistungserbringung eingesetzten sonstigen Personen, über den Anteil an Fachkräften sowie über die Fort- und Weiterbildung

und

3.

die Mitwirkung in Einrichtungen, insbesondere über die Wahl des Bewohnerbeirates und den wählbaren Personenkreis, über die Bestellung der Person oder 

Personen, die als Fürsprecherin oder Fürsprecher mitwirken, über Art, Umfang und Form der Mitwirkung einschließlich Zusammensetzung, Stellung, Aufgaben, 

Rechte und Pflichten der zur Mitwirkung vorgesehenen Gremien oder Personen sowie über die Unterstützung durch den Einrichtungsträger einschließlich der 

Kostentragung. 

(2) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nummer 2 kann auch Anforderungen zum Einsatz temporärer Kräfte, insbesondere von Leiharbeitnehmerinnen und

Leiharbeitnehmern, enthalten, in Abgrenzung zu Personen, die ein Arbeitsverhältnis mit dem Leistungsanbieter der betreuten gemeinschaftlichen Wohnform 

haben. Die für Pflegewesen zuständige Senatsverwaltung kann ferner durch Rechtsverordnung Regelungen über Anforderungen an ein Beschwerdemanagement 

und Vorschlagswesen erlassen. 

(3) Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 und 2, die betreute gemeinschaftliche Wohnformen für Menschen mit geistigen, körperlichen oder mehrfachen

Behinderungen betreffen, bedürfen des Einvernehmens mit der für Sozialwesen zuständigen Senatsverwaltung. Rechtsverordnungen nach den Absätzen 1 und 

2, die betreute gemeinschaftliche Wohnformen für Menschen mit seelischen Behinderungen betreffen, bedürfen des Einvernehmens mit der für 
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Gesundheitswesen zuständigen Senatsverwaltung. Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Nummer 1 bedarf des Einvernehmens mit der für Bauwesen zuständigen 

Senatsverwaltung. 

§ 29 WTPG (Baden-Württemberg): Rechtsverordnungen

Das Sozialministerium wird ermächtigt, zur Durchführung dieses Gesetzes Rechtsverordnungen zu erlassen über 

1. die bauliche Gestaltung, Größe und Standorte der stationären Einrichtungen sowie die Auswirkungen dieser Rechtsverordnung auf die Förderung von

stationären Einrichtungen, 

2. die Anforderungen an die Einrichtungsleitung, die Pflegedienstleitung, die Fachbereichsleitung und die Beschäftigten in stationären Einrichtungen, an eine

ausreichende Personalbesetzung, die nach § 10 Absatz 3 Nummer 4 vorgesehenen Ausnahmen sowie die Fort- und Weiterbildung der Beschäftigten, 

3. die Wahl des Bewohnerbeirats, die Bildung des Fürsprechergremiums, des Angehörigen- und Betreuerbeirats und die Bestimmung der Bewohnerfürsprecher

sowie über Art, Umfang und Form ihrer Mitwirkung; in der Rechtsverordnung ist vorzusehen, dass auch Angehörige, Betreuer und sonstige Vertrauenspersonen 

der Bewohner, von der zuständigen Behörde vorgeschlagene Personen sowie Mitglieder der örtlichen Seniorenvertretungen und Mitglieder von örtlichen 

Behindertenorganisationen und anderweitig ehrenamtlich engagierte Personen in angemessenem Umfang in den Bewohnerbeirat gewählt werden können, 

4. hygienerechtliche Bestimmungen für stationäre Einrichtungen nach § 3, die einen ausreichenden und dem Konzept der stationären Einrichtung angepassten

Schutz der Bewohner vor Infektionen sowie die Einhaltung der für ihren Aufgabenbereich einschlägigen Anforderungen der Hygiene durch die Beschäftigten 

gewährleisten und 

5. die Pflichten des Trägers einer stationären Einrichtung im Falle der Entgegennahme von Leistungen im Sinne von § 16 Absatz 2 Nummer 3 insbesondere über

die Pflichten, 

a) ausreichende Sicherheiten für die Erfüllung der Rückzahlungsansprüche zu erbringen,

b) die erhaltenen Vermögenswerte getrennt zu verwalten und

c) dem Leistenden vor Abschluss des Vertrags die für die Beurteilung des Vertrags erforderlichen Angaben, insbesondere über die Sicherung der

Rückzahlungsansprüche in schriftlicher Form auszuhändigen. 
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In der Rechtsverordnung kann ferner die Befugnis des Trägers zur Entgegennahme und Verwendung der Leistungen im Sinne von § 16 Absatz 2 Nummer 3 

beschränkt sowie Art, Umfang und Zeitpunkt der Rückzahlungspflicht näher geregelt werden. Außerdem kann in der Rechtsverordnung der Träger verpflichtet 

werden, die Einhaltung seiner Pflichten nach § 16 Absatz 3 und der nach Satz 1 Nummer 5 und Satz 2 erlassenen Vorschriften auf seine Kosten regelmäßig sowie 

aus besonderem Anlass prüfen zu lassen und den Prüfungsbericht der zuständigen Behörde vorzulegen, soweit es zu einer wirksamen Überwachung erforderlich 

ist; hierbei können die Einzelheiten der Prüfung, insbesondere deren Anlass, Zeitpunkt und Häufigkeit, die Auswahl, Bestellung und Abberufung der Prüfer, deren 

Rechte, Pflichten und Verantwortlichkeit, der Inhalt des Prüfungsberichts, die Verpflichtungen des Trägers gegenüber dem Prüfer sowie das Verfahren bei 

Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Prüfer und dem Träger geregelt werden. 
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Übersicht Landesgesetze aus Rothgang et al. (2021): 
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Quelle: Rothgang, Heinz; Kalwitzki, Thomas; Preuß, Benedikt (2021): Evaluation des Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetzes (BremWoBeG) sowie der Personalverordnung zum 

Bremischen Wohn- und Betreuungsgesetz (BremWoBeGPersV). Abschlussbericht. Hg. v. SOCIUM - Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik, Universität Bremen. SOCIUM - 

Forschungszentrum Ungleichheit und Sozialpolitik, Universität Bremen. Bremen. 



D) Abschlussbericht Bremen WoBeG

Der Abschlussbericht aus Bremen ist 
abrufbar unter: 

https://www.socium.uni-bremen.de/
veroeffentlichungen/publikationen

https://www.socium.uni-bremen.de/veroeffentlichungen/publikationen/?publ=11160&page=1
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ThürWTG | Referenzpunkte für eine Weiterentwicklung des 
Heimrechts im Freistaat Thüringen 

1. Heimrecht modernisieren

Seit Verabschiedung des ThürWTG haben sich die rechtlichen Rahmenbedingungen in der 
Langzeitpflege, aber vor allen Dingen auch in der Eingliederungshilfe, zum Teil grundlegend 
geändert. Für die Eingliederungshilfe gilt es, den Abschied vom Einrichtungsbegriff und die 
Personenzentrierung ebenso zu berücksichtigen wie die Vorgaben der Behindertenrechtskon-
vention. In der Langzeitpflege wurde durch die Pflegeversicherung ein neues Personalbemes-
sungssystem auf den Weg gebracht, § 113c SGB XI. Hierdurch wird die Konzeption des Heim-
rechts mit einer eher starren Fachkraftquote infrage gestellt, respektive abgelöst. Dem ist 
ebenso Rechnung zu tragen, wie dem 2020 in Kraft getretenen Pflegeberufegesetz mit den 
dort normierten, absolut wirkenden Vorbehaltsaufgaben von Pflegefachpersonen. 

Zunehmend diversifizieren sich in Thüringen die Wohn- und Versorgungsformen, in der Ein-
gliederungshilfe und auch in der Langzeitpflege. Zukünftig sind im Heimrecht vor diesem Hin-
tergrund mehr Flexibilisierungsoptionen für Wohnformen mit Blick auf die strukturellen Ab-
hängigkeiten der Bewohner*innen vorzusehen, die die verantwortliche Begleitung, Ermögli-
chung, aber auch Kontrolle neuer Wohnformen beinhalten.  

2. Transparente fachliche Orientierung

Sowohl die Bediensteten in der Heimaufsicht als auch die Normadressaten haben im Evaluati-
onsprozess zum Ausdruck gebracht, dass es ihnen an verbindlichen und für sie belastbaren 
fachlichen Vorgaben bzw. Orientierungen hinsichtlich der im ThürWTG aufgestellten Anforde-
rungen mangelt. Die unbestimmten Rechtsbegriffe bedürften der Operationalisierung respek-
tive Konkretisierung. Im Freistaat Thüringen sind bislang keine eigenständigen Rechtsverord-
nungen zum ThürWTG verabschiedet worden – die es mit Berücksichtigung der Erkenntnisse 
aus der Evaluation nun zu entwickeln gilt.  

Orientiert an Umsetzungen anderer Bundesländer, etwa der bayerischen AVPflegeWoq, könn-
ten Regelungen zu baulichen Mindeststandards, zu Vorgaben hinsichtlich der Personalausstat-
tung sowie der Mitwirkung in einer Verordnung zusammengefasst werden. Die Vorgaben 
müssten offen sein für eine zukünftige Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe und vorran-
ging zu beachtender berufsrechtlicher Vorgaben. 

Auf untergesetzlicher Ebene werden sowohl für Einrichtungen der Eingliederungshilfe als auch 
für Einrichtungen der Langzeitpflege fachliche Referenzpunkte zu formulieren sein und dies 
nach Möglichkeit gemeinsam mit Normadressaten, den maßgeblichen Berufsgruppen sowie 
Vertreter*innen der Selbsthilfe respektive Seniorenvertretung. Die Einbeziehung fördert die 
Akzeptanz und Unterstützung der zu formulierenden Referenzpunkte und würde eine partner-
schaftliche Zusammenarbeit in der Umsetzung des ThürWTG unterstützen. 
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3. Profilierung der Heimaufsicht – nach innen und außen

Im Evaluationsprozess wurde deutlich, dass die Bediensteten der Heimaufsicht mit den ihr 
übertragenden Aufgaben im hohen Maße identifiziert sind, es aber an einer zwischen Fachauf-
sicht, oberster Heimaufsichtsbehörde und regionalen Heimaufsichtsbehörden abgestimmten 
konzeptionellen und strategischen Ausrichtung mangelt. Insofern scheint die Erarbeitung einer 
Konzeption für die Heimaufsicht, die erstens die gesetzlich übertragenden Aufgaben, zweitens 
die Ressourcenlage auf Seiten der Heimaufsicht und drittens die Situation der Normadressaten 
reflektiert, sinnvoll. Auch gilt es Aufsichtsaufgaben anderer Behörden und anderer Stellen in 
die Konzeption zur Umsetzung des Heimgesetzes durch die Heimaufsichtsbehörden einzube-
ziehen, um eine möglichst effiziente und gut abgestimmte Wahrnehmung der Beratungs- und 
Aufsichtsaufgaben zu gewährleisten. Die Umsetzung eines solchen Konzeptes wäre in einen 
Organisationsentwicklungsprozess der Heimaufsicht einzubetten, der sowohl die Attraktivität 
der Heimaufsicht als Dienststelle für die Bediensteten als auch die Einheitlichkeit der Aufga-
benwahrnehmung unterstützt.  

In der Heimaufsicht existieren bereits Formen der kollegialen Beratung und Qualifizierung, 
beispielsweise im Rahmen von regelmäßig stattfindenden Fallbesprechungen und Arbeitskrei-
sen. An diese erfolgreichen Arbeitsweisen gilt es in der Organisationsentwicklung anzuknüp-
fen. Über den regelmäßigen und kollegialen Austausch kann fachliche und situative Handlungs-
sicherheit entstehen, die gesetzliche Vorgaben nicht ersetzen kann und im Sinne der Einhe-
gung von bürokratischen Anforderungen auch nicht sollte. Über die Entwicklung gemeinsamer 
Ziele und Mindeststandards, Erarbeitung beispielhafter flexibler Vorgehensweisen anhand von 
Fallbeispielen aus der Praxis kann eine gemeinsame Haltung entwickelt werden, die die bereits 
in der Heimaufsicht vorhandenen Kompetenzen unterstützt und Sicherheit im situativen Han-
deln gibt. Für die weitere Professionalisierung der Heimaufsicht gilt es die Multiprofessionali-
tät weiter zu fördern. Hohe Kompetenz besteht in der Heimaufsicht im Bereich Pflege und 
Verwaltung. So wäre bspw. verstärkt geeignetes Personal aus dem Bereich der Sozialen Arbeit 
zu berücksichtigen, um Perspektiven zu erweitern, menschenrechtliche Fragestellungen noch 
stärker in den Mittelpunkt zu stellen sowie den Beratungsansatz der Heimaufsicht weiter zu 
stärken. Ein beratender Ansatz auf Augenhöhe kann gerade bei abnehmenden Ressourcen die 
gemeinsame Qualitätsverantwortung der Leistungserbringer und der Heimaufsicht betonen 
und die Akzeptanz auf Seiten der Einrichtungen erhöhen. Diese Herangehensweise ist somit 
förderlicher und realitätsnaher als ein rein auf Kontrolle und Anordnungen fußender Ansatz. 

4. Peers und Proxys einbeziehen oder Betroffene und An- und Zugehörige beteiligen

Der wirksame Schutz von Menschenrechten und die Sicherung von Teilhabe ist nicht nur allein 
Aufgabe von Aufsichtsbehörden. Für sie nehmen die Einrichtungen selbst, die beteiligten Be-
rufsgruppen, aber auch und gerade die Verbände der Menschen mit Behinderungen und Pfle-
gebedürftiger eine wichtige Funktion ein. Ein weiteres Ziel des Heimrechts ist es, das Em-
powerment der Bewohnerinnen und Bewohner und die Demokratisierung der Einrichtungen 
zu unterstützen. Vor diesem Hintergrund und nach den Fokusgruppen mit den „Betroffenen“ 
wird empfohlen, wie in anderen Bundesländern erprobt, peer-basierte Formen der Qualitäts-
beurteilung in den besonderen Wohnformen für Menschen mit Behinderungen einzubeziehen 
und An- und Zugehörige in Einrichtungen der Langzeitpflege durch regelmäßige Befragungen, 
aber auch mit anderen Formen in ihrer Identifikation mit den Einrichtungen zu beteiligen, um 
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die Ziele des WTG zu erreichen. Auch die Rückbindung in die Dörfer und Quartiere sowie 
Städte und Gemeinden gilt es zu stärken: Der Schutz von Menschenrechten und die Sicherung 
von Teilhabe ist im Wesentlichen eine Leistung der örtlichen Gemeinschaft. Als praktische Um-
setzung wären etwa Schulungen für Heimbeiräte oder Fürsprecher*innen vorzusehen, wie sie 
beispielsweise die BIVA in einigen Bundesländern erfolgreich umgesetzt hat.  

5. Heimaufsicht zwischen struktureller Abhängigkeit, Förderung der Selbstbestimmung und
geteilter Verantwortung verorten

Das ThürWTG reflektiert in seinen Regelungen zu ambulant betreuten Wohngemeinschaften 
schon bereits jetzt „neue“ Wohnformen und differenziert diese nach dem Grad der struktu-
rellen Abhängigkeit der Bewohner*innen von dem jeweiligen Träger respektive Setting. In der 
Eingliederungshilfe stellen sich bei besonderen Wohnformen Fragen der Qualifizierung zwi-
schen Einzelwohnen und gruppenbezogenen Wohnformen und Teilhabesicherung. In der Pra-
xis der Heimaufsicht, aber auch in der Antizipation künftiger Versorgungsmodelle müssen so-
wohl die heimrechtlichen Regelungen als auch die Umsetzung derselben durch die Heimauf-
sicht Entwicklungen stärker in Richtung Selbstbestimmung und Formen geteilter Verantwor-
tungsübernahme unterstützen. Dabei gilt es, die rechtlichen und tatsächlichen strukturellen 
Abhängigkeiten nicht aus dem Blick zu verlieren. Die von Pragmatismus geprägte Aufsichtspra-
xis der Heimaufsichtsbehörden, aber auch die bisherigen heimrechtlichen Vorschriften reflek-
tieren den Supervisionsbedarf neuer Wohnformen noch nicht hinreichend. Hier gilt es, die Trä-
ger stärker in die Pflicht zu nehmen, Nutzer*innen und Angehörige als Heimaufsicht anzu-
sprechen (z.B. bzgl. Beschwerdemöglichkeiten) sowie alternative Prüfmodelle mit beraten-
dem Ansatz zu etablieren.  

6. Innovation fördern, in Krisen begleiten

Mit der Einführung des SGB IX wurde der Einrichtungsbegriff im Sozialleistungsrecht der Ein-
gliederungshilfe gestrichen. Im Prozess der Evaluation wurde deutlich, dass trotz des in Thü-
ringen in vorbildlicher Weise entwickelte ITP in der Eingliederungshilfe weiterhin Strukturen 
und Traditionen der Behindertenheime fortleben. Ein Heimrecht, das sich den Zielen der Ideen 
zur Deinstitutionalisierung, die im SGB IX vorgegeben werden, anschließt, muss Innovationen 
konsequent fördern bei gleichzeitiger Sicherstellung, dass die individuellen Menschenrechte 
der in besonderen Wohnformen lebenden Menschen mit Behinderungen gewahrt bleiben. 
Dies verlangt flexible Formen der Aufsichtswahrnehmung und der Unterstützung von Innova-
tionen, die eine flexible und performance-orientierte Anwendung des „Heimrechts“ als Vo-
raussetzung kennt. 

Auch in der Langzeitpflege besteht ein nicht unerheblicher Innovationsdruck. Gefragt sind 
wohnortnahe Wohn- und Versorgungsformen, etwa ambulant betreute Wohngemeinschaften. 
Die klassische vollstationäre Einrichtung kommt auch unter dem Gesichtspunkt der Personal-
ausstattung heute und vor allen Dingen in Zukunft an Grenzen. Vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen werden sich konzeptionell weiterentwickeln und gegebenenfalls auch stärker sozial-
räumliche Aufgaben der Versorgung zu übernehmen haben. 

Gleichzeitig sind sowohl Einrichtungen der Eingliederungshilfe als auch der Langzeitpflege mit 
deutlich schwieriger werdenden Rahmenbedingungen, insbesondere auf dem Arbeitsmarkt, 
konfrontiert. Viele Einrichtungen arbeiten im Krisenmodus und bewerten entsprechend die 
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geleistete Qualität oft selber nicht mehr als gut, sondern als „befriedigend bis ausreichend“. 
Angesichts dieser unabweisbaren und heute bereits deutlich erkennbaren veränderten und 
schwieriger werdenden Rahmenbedingungen sind auch die Heimaufsichtsbehörden in ihrer 
Beratungskompetenz gefragt. Eine solch beratende Funktion bedarf ausgeprägter fachlicher 
Expertise und erfordert situative und flexible Handlungsfähigkeit. Die entsprechende Kompe-
tenz konnte bei Beschäftigten der Heimaufsicht beobachtet werden, sie gelte es ggf.  zu stärken 
und sie durch entsprechende rechtliche Handlungsoptionen zu flankieren. In diesem Zusam-
menhang können öffentlich-rechtliche Vereinbarungen sowohl hinsichtlich der konzeptionel-
len Weiterentwicklung als auch im Rahmen der Bewältigung von Krisensituationen eine wich-
tige Rolle spielen. Vor dem Hintergrund der zu erwartenden zunehmenden Abweichungen von 
gesetzlichen Standards – sei es um Innovationen zu befördern oder um die Versorgung in Kri-
sen aufrechtzuerhalten –  gilt es, auch Fragen der Transparenz im Verwaltungshandeln der 
Heimaufsicht zu bedenken. Transparenz - etwa Veröffentlichung von Prüfergebnissen - sollte 
jedoch nicht um der Transparenzwillen verlangt werden. Dort wo von gesetzlichen oder unter-
gesetzlichen Vorgaben abgewichen wird, müssen die Bewohner*innen sowie Angehörigen und 
die Öffentlichkeit in jedem Fall informiert werden. 

7. Das Heimrecht im Gesamtsystem der Eingliederungshilfe und Langzeitpflege weiterent-
wickeln

Fragen der Personalbemessung werden im SGB XI verhandelt. Sie haben unmittelbar Einfluss 
auf die Fragen der Personalausstattung und -finanzierung in Einrichtungen der Langzeitpflege. 
Das Berufsrecht insbesondere der Pflegefachpersonen sieht Vorbehaltsaufgaben für Pfleg-
fachkräfte vor, die vorranging gegenüber den Regelungen berufsrechtlicher Ausrichtung im 
Heimrecht gelten. Auch diese sind konsequent bei der Weiterentwicklung des Heimrechtes zu 
berücksichtigen. 

In der Eingliederungshilfe gilt der Grundsatz der Personenzentrierung und der Individualisie-
rung. Diese Grundsätze fordern die das Heimrecht in der Vergangenheit prägenden Struktur-
qualitätsvorgaben heraus. 

Darüber hinaus gilt es, die dem Fürsorgerecht zu entnehmenden Traditionen des Heimrechtes 
aufzugreifen: Heimrecht ist nicht nur Ordnungs- und Gewerbesonderrecht, sondern zielt auch 
auf Versorgungssicherheit für Menschen mit Behinderungen und Pflegebedarf. Insofern gilt 
es zu erwägen, ob – wie in anderen Bundesländern bereits geschehen – einerseits der Anwen-
dungsbereich des Heimrechtes ausgedehnt und dies auch auf Anbieter ambulanter Leistun-
gen, sowohl zugelassene als auch anderer Betreuungs- und hauswirtschaftlicher Dienste, er-
weitert wird. Andererseits wird man angesichts der Notwendigkeit der Bedarfsplanung zu prü-
fen haben, ob das Land Thüringen Instrumente des Heimrechtes nutzt, um Einfluss auf die 
Infrastrukturentwicklung mit Einrichtungen und Diensten in der Eingliederungshilfe und der 
Langzeitpflege nehmen zu können. 



F) Metaplan-Technik
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Ablauf Workshop-Phase

I. Rundgang (ca. 2 x 20 min)

1) Diskussion einer These (inkl. Unterthesen)

>> Dokumentation der Diskussionsbeiträge auf Karten

Wechsel der These

2) Diskussion einer These (inkl. Unterthesen)

>> Dokumentation der Diskussionsbeiträge auf Karten

- Pause (5-10 min) –

II. Vorstellung und Debatte über Kommentierungen  (ca. 45 min)

• Dokumentation
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Workshop-Phase

Diskussionsanregende Thesen:

 Pro These wurden drei bis vier Unterthesen formuliert

 Die Thesen speisen sich aus:

• den Ergebnissen der Online-Befragung

• der rechtswissenschaftlichen Analyse

• der Begleitung der Heimaufsichts-Prüfungen

• den Workshops und Fokusgruppengesprächen

• Erkenntnissen der Altersforschung

 Die Thesen kennen mögliche Empfehlungen als Hintergrund. Sie sind teilweise 
bewusst überspitzt – manchmal auch gegenteilig zu den Erkenntnissen formuliert. 

 Ihre Rückmeldungen, Argumente und Hinweise dienen uns zur inhaltlichen 
Ergänzung, zur Weiterentwicklung und Schärfung des Evaluationsberichts und der 
Empfehlungen.
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Workshop-Phase

Allgemeines Vorgehen:

• Zeitraum: 2 x 20 Minuten

• Bitte dokumentieren Sie alle ausgetauschten Argumente

Wenn Sie einen Redebeitrag bringen: Schreiben Sie eine Karte

• Wählen Sie zwei Ihnen besonders wichtige Thesen aus 

• Alle Gruppenmitglieder sollten zu Wort kommen

• Halten Sie unterschiedliche Standpunkte fest!
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Metaplan-Technik

Dokumentationsregel bei Metaplan-Technik:
• maximal drei Zeilen oder bis zu sieben Wörter auf eine Karte
• mit Halbsätzen arbeiten (nicht nur Schlagworte benutzen)

 z.B.: „langjährige Zusammenarbeit hat sich bewährt“

Argumente für These
alternative Optionen/ zu 

realisierende Schritte 
und Folgerungen

unterstützende Aussagen 
und Positionierungen

Einwände/ 
Gegenargumente

• Farbcodierung:
















